Kommunale Abfallentsorgung für 

Gewerbe in der Gemeinde Reichshof

Senden Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular bitte an: 

Bergischer Abfallwirtschaftsverband

Braunswerth 1-3

51766 Engelskirchen


Bei Fragen:

Gebührenfreies Servicetelefon


0 800 805 805 9

Unternehmen müssen ihre Restabfälle auch über die kommunalen Abfalltonnen entsorgen. Das Behältervolumen muss ausreichend bemessen sein. Das mindestens vorzuhaltende Behältervolumen ist durch die Entsorgungssatzung für die Gemeinde Reichshof vorgeschrieben und richtet sich sowohl nach der Art des Gewerbes als auch nach der Anzahl der Beschäftigten, Teilzeitkräfte werden anteilsmäßig gerechnet.

Angaben zum Unternehmen:

Name des Unternehmens:
...........................................................................................................................................

_______...

Tätigkeit:
...........................................................................................................................................

Anschrift:
...........................................................................................................................................

Weitere Standorte in Reichshof:.................................................................................................................................

Telefon / Fax / e-mail:
.........................................….…………...............……..........................................................

Anzahl der Beschäftigten:
Vollzeit:........
Teilzeit............
Außendienst............

Grundstücksnutzung:
Gewerbe (
gemischt (
Gewerbe abgemeldet (
Nachfolgend ist angegeben, für welche Anzahl an Vollzeitbeschäftigten welche Restabfallbehälter bei einem Mindestbehältervolumen von 10 Litern pro Person und Beschäftigten mindestens vorgehalten werden müssen - bei reduziertem Volumen von 5 Litern pro Beschäftigen entsprechend die Hälfte.

Beispiele: Für einen Handwerksbetrieb mit bis zu 4 Vollzeitmitarbeitern ist mindestens ein 80 l Restabfallgefäß erforderlich. Für einen Lebensmittelhandel mit bis zu 3 Vollzeitkräften ist ein Restabfallbehälter mit 240 l Volumen geboten. 

	
	  Behältergrößen
	80 l
	120 l
	240 l
	1100 l

	   Verwaltungen, Banken
   Versicherungen
	  Beschäftigte
	6
	9
	18
	82

	   Industrie, Handwerk, 
   Groß- und Einzelhandel
	  Beschäftigte
	4
	6
	12
	55

	   Schankwirtschaft / Eisdielen
   Lebensmittelhandel
	  Beschäftigte
	1
	2
	3
	14

	   Speisewirtschaften
   Imbissstuben
	  Beschäftigte
	-
	1
	2
	7


Bitte lesen Sie auf der Rückseite weiter (
Geben Sie bitte die Anzahl der bereitzustellenden Abfallbehälter und die gewünschte Entsorgungsleistung an:

Bei Inanspruchnahme der Teilleistung (rechte Spalte) besteht auf folgende Entsorgungsleistung kein Anspruch: 

Gebührenfreie Papierabfalltonne, Strauchwerkabfuhr und Schadstoffmobil.

	Obligatorisch: Restmülltonnen für das Gewerbe

	Behältergrößen

Abfuhrturnus
	Anzahl

Tonnen
	Jahresgebühr für

vollständige Entsorgung
	Jahresgebühr für

Teilleistungen

	      80 l

vierwöchentlich
	 
	                 96,72 € (
	                 74,16 € (

	      120 l

vierwöchentlich
	 
	               145,20 € (
	               111,12 € (

	      240 l

vierwöchentlich
	 
	               290,28 € (
	               222,24 € (

	      360 l

vierwöchentlich
	
	               435,36 € (
	               333,48 € (

	      1.100 l 

vierwöchentlich
	 
	            1.330,44 € (
	            1.019,40 € (

	      1.100 l

wöchentlich
	 
	             2.010,36 € (
	            1.872,00 € (


Die Nutzung kommunaler Papierabfalltonnen ist für Gewerbebetriebe nicht obligatorisch.

	Bei Bedarf: Grüne Papierabfalltonnen 

	Behältergrößen

Abfuhrturnus
	Anzahl Tonnen
	Regelvolumen 

gebührenfrei
	Jahresgebühr

Papiertonnen

	      240 l

vierwöchentlich
	 
	                   0,00 €
	                   27,00 €

	   1.100 l

vierwöchentlich
	 
	                 0,00 €
	               140,40 €


Papiertonnen innerhalb des Regelvolumens sind bei Inanspruchnahme der vollständigen Entsorgungsleistung gebührenfrei. 

Bei Inanspruchnahme der Teilleistung wird bei Nutzung von Papierabfalltonnen der angegebene Gebührensatz fällig. 

......................................................................................, den ............................................................................................................................................................................      (

Ort
Datum

Unterschrift Eigentümer/in

